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Bildungs- und  

Teilhabepaket … damit Ihr Kind auch bei weiten 

Schulwegen zur nächstgelegenen 

Schule gelangt 

… damit Ihr Kind bei Ausflügen  

und den Klassenfahrten mitfahren kann 

… damit Ihr Kind Sport, Spiel und Kultur 

erleben kann 

… damit Ihr Kind die Chance hat  

das wesentliche Lernziel zu erreichen 

… damit auch Ihr Kind am 

gemeinschaftlichen Mittagessen 

teilnehmen kann  

… damit Ihr Kind die pauschale 

Ausstattung für den Schulbedarf   

erhält 

HABEN SIE KINDER? 

SPRECHEN SIE UNS AN! 

Sie benötigen Hilfe beim Ausfüllen der  

Anträge oder haben Fragen? 

Besuchen Sie uns jederzeit sehr gerne während  

unserer Öffnungszeiten und ohne Termin. 

Montag, Dienstag, Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 

Donnerstag:  08.30 - 13.00 Uhr und  

   15.00 - 17.30 Uhr 

 

Richard-Wagner-Straße 20, 93055 Regensburg  

Telefon (0941) 507-7766 

E-Mail: finanzielle-leistungen@regensburg.de 

 

 

Besuchen Sie uns im Internet 

www.regensburg.de 

Amt für Jugend und Familie der 
Stadt Regensburg 

… Unterstützung für Kinder und Jugendliche 



Anspruchsvoraussetzung 

• Bürgergeld oder 

 

• Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz oder 

 

• Wohngeld oder 

 

• Kinderzuschlag oder 

 

• Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt 

Schulbedarf 

Bildung und Teilhabe -  

WIR unterstützen SIE 

 

Soziale & kulturelle  

        Teilhabe 

Mittagsverpflegung 

Ausflüge &  

mehrtägige Klassenfahrten  

Lernförderung Schülerbeförderung 

 Das Bildungspaket gilt für Kinder und 

Jugendliche bis zur Vollendung des 25. 

Lebensjahres. Schülerinnen und Schüler, 

welche eine Ausbildungsvergütung erhalten, 

haben keinen Anspruch auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe. 

 

 Ausnahme: Leistungen zur Teilhabe im Bereich 

Kultur, Sport und Freizeit werden nur bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres bezahlt. 


